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Alte Fassung 
 
 

Satzung der Stadt Karlsruhe für die Jugendmusikschule Neureut 
vom 15. Dezember 1998 (Amtsblatt vom 23. Dezember 1998), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 27. Juli 2010 (Amtsblatt vom 26. November 2010). 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), sowie der §§ 2 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes von Baden-Württemberg vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68) hat der 
Gemeinderat der Stadt Karlsruhe in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 
2012 folgende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe für die 
Jugendmusikschule Neureut vom 15. Dezember 1998, zuletzt geändert durch die 
Satzung vom 27. Juli 2010, beschlossen: 
 
 

§ 12 
Entstehung der Gebühren 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn eines Schuljahres, frühestens 

jedoch mit Beginn des Monats, für den der Schüler/die Schülerin dem Unterricht 
zugeteilt wird. Die Gebührenschuld entsteht auch dann, wenn der Unterricht nicht 
aufgenommen und die Anmeldung nicht spätestens 3 Tage nach Erhalt der 
Zuteilung widerrufen wird. 

 
(2) … 
 
 

§ 17 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 1999 in Kraft. Die letzte Satzungsänderung tritt am
1. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Fassung 
 
 

Satzung der Stadt Karlsruhe für die Jugendmusikschule Neureut 
vom 15. Dezember 1998 (Amtsblatt vom 23. Dezember 1998) 

 
in der Fassung vom 18.12.2012 (Amtsblatt ..........) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), sowie der §§ 2 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes von Baden-Württemberg vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), hat der 
Gemeinderat der Stadt Karlsruhe in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 
2012 folgende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe für die 
Jugendmusikschule Neureut vom 15. Dezember 1998, zuletzt geändert durch die 
Satzung vom 27. Juli 2010, beschlossen: 
 

§ 12 
Entstehung der Gebühren 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn eines Schuljahres, frühestens 

jedoch mit Beginn des Monats, für den der Schüler/die Schülerin dem Unterricht 
zugeteilt wird. Die Gebührenschuld entsteht auch dann, wenn der Unterricht nicht 
aufgenommen und die Anmeldung nicht spätestens 14 Tage nach Erhalt der 
Zuteilung widerrufen wird. 

 
(2) … 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. Die letzte Satzungsänderung tritt am 
1. Januar 2013 in Kraft. 
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